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V O R W O R T . 

Die entscheidenden Lebensbeziehungen eines Volkes zu seiner 
Umwelt werden heute weniger als je ausschließlich i n dem Bezirk 

geregelt, der si (h als zwischenstaatlicher abgrenzen läßt. In der gegen-
wärtigen Epoche politischer und wirtschaftlicher  Expansion treten 
neben den Staat die internationalen Banken und Trusts als einfluß-
reiche Machtfaktoren. Ihre Vertreter fühlen sich weniger als Bürger 
ihres Heimatstaates, denn als Repräsentanten von Gebilden, die zwar 
anders aufgebaut sind als der Staat, ihm aber rangmäßig durchaus 
gleichkommen. Sie sind zu allen großen Konferenzen der Nachkriegs-
zeit zugezogen worden und schließen ihre Lieferungs-,  Kred i t - und 
Monopolverträge auch mit solchen Staaten ab, die sich zu den Groß-
mächten zählen. 
Bei einer so grundlegenden Veränderung der Rechtswirklichkeit geht 
es nicht an, auf Grund von Theorien, die ganz andere tatsächliche 
Voraussetzungen haben, die rechtliche Zuordnung solcher Verträge 
vorzunehmen *. Der einzig sinnvolle W e g kann nur der sein, eine 
typische Gruppe dieser Abkommen herauszugreifen  und zu prüfen, 
in welches Rechtssystem sie bei objektiver Betrachtung einzuordnen 
sind. Eine solche Stichprobe kann dann Anhal tspunkt für die rechts-
systematische Zutei lung von Verträgen ähnlicher A r t werden. Gerade 
deshalb, weil die vorliegende Arbe i t die Auslegung der Kreuger-
Verträge nicht als Selbstzweck ansieht, dehnt sich die Untersuchung 
auf solche Rechtsinstitute aus, die generell bei solchen Verträgen von 
Bedeutung sind und noch der Klärung bedürfen : Geltungsgrund des 
internationalen Privatrechts, Staatsbankerott, das Ausscheiden aus 
einem Rechtskreis als Endigungsgrund der Völkerrechtspersönlichkeit 
und die Grenzen des völkerrechtlichen Schutzes wohlerworbener 
Rechte. 
Auch bei dieser Arbe i t möchte ich meinem Lehrer, Her rn Privat-
dozenten Landgerichtsrat D r . Kar l Schmid-Tübingen, für seine viel-
fachen Anregungen, insbesondere in bezug auf die oben umrissene 
Problemstellung, herzlichen D a n k sagen. 

Hei lbronn, im A p r i l 1931. Georg Schwarzenberger. 

* Es ist bezeichnend, daß zwei von so verschiedenen Voraussetzungen ausgehende 
Wissenschaftler,  wie Politis und Korowin, beide empfinden, wie sehr wir uns heute 
in einem Übergangsstadium in bezug auf die Abgrenzung von Völker- und 
Landesrecht befinden. 
Politis, I.e. 1927, S. 91 : „on en arrive à la conclusion qu'à l'heure actuelle le droit 
international est dans une période de transition ; s'il n'est plus exclusivement le 
droit des Etats, i l n'est pas encore complètement celui des hommes." 
Korowin, 1. c. S. 33 : „Die Dämmerung des modernen,Staates4 erstreckt sich auch auf 
das internationale Gebiet. A n die Seite des Staates, vor kurzem seines einzigen 
Monopolisten, treten immer neue und neue Nebenbuhler und Nachfolger:  phi lan-
tropische Zellen und Vereinigungen, die richtiggehende Verträge mit einzelnen 
Regierungen abschließen, Welttrusts (vgl. ζ. B. die Beteiligung der Erdölkönige 
an den Konferenzen von Genua, Lausanne oder der englisch-türkischen Mossul-
Konferenz).* 
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Erster Absd in i t t . 

D i e T y p e n der Kreuger -Abkommen. 
Die Kreuger-Abkommen, d. h. die zwischen den Zündholzgesellschaften 

Ivar Kreugers und ungefähr i 5 Staaten abgeschlossenen Verträge lassen 
sich in verschiedene Typen gliedern1. Diese Einteilung, die als Wertung 
ein subjektives Moment enthält, hat außer dem im Vordergrund stehen-
den Ordnungszweck noch den Sinn, über die Stärke und Finanzkraft  der 
vertragschließenden Staaten sowie über ihre Wichtigkeit im Rahmen des 
Kreugerschen Zündholzsystems Aufschluß zu geben. 

Erstes Kapitel. 

Der Normaltyp. 
Bei all diesen Abkommen ist die Anleihegewährung für Kreuger Mittel 

zu dem Zweck, das Zündwarenmonopol in dem betreffenden  Land und 
damit eine auf Jahrzehnte hinaus kalkulierbare, gleichmäßig hohe Ver-
zinsung des in dieser Industrie angelegten Kapitals zu erreichen. Da sich 
die Staaten zu einer solchen Hilfsstellung für einen ausländischen Trust 
in der Regel nicht ohne weiteres verstehen, so versucht Kreuger dies auf 
zwei Wegen zu erreichen: Er schlägt der Regierung nicht allzu finanz-
kräftiger  Staaten die Aufnahme einer Anleihe vor unter der Bedingung, 
daß ihm auf Jahrzehnte hinaus das Monopol gewährt wird. Falls es nötig 
ist, wird diese Aktion durch eine für die Industrie des Landes unerträg-
liche Preisunterbietung eingeleitet, und die erste Etappe zum rechtlichen 
Monopol ist die Herstellung eines faktischen Monopols durch teilweisen 
oder vollständigen Aufkauf  der Zündholzfabriken des Landes. Je nach-
dem, ob die Schwedengruppe noch andere Fabriken in die Monopol-
gesellschaft als Partner hereinnehmen muß oder ob sie schon alle 
Fabriken beherrscht, fordert  sie vom Staat ein Produktions-2 oder 

1 Abgesehen von den im Literaturverzeichnis angeführten Originaltexten der 
zwischen Kreuger und den Schuldnerstaaten abgeschlossenen Verträge konnte der wesent-
liche Inhalt der anderen Verträge aus den Geschäftsberichten der Kreuger-Gesellschaften 
und Zeitungsnachrichten entnommen werden. 

2 Produktions- und Handelsmonopol im litauischen Vertrag, Ar t . i , im ungarischen 
Vertrag, § 2, im lettischen Vertrag, § 2 und 6. 
S c h w a r z e n b e r g e r , Die Kreuger-Anleihen 1 



2 i der K reuger -Abkommen 

Handelsmonopol3. Meist inuß sich Kreuger dabei verpflichten, ein be-
stimmtes Mindestquantum an Zündhölzern zu exportieren4. Zum Schutz 
der Konsumenten finden sich in den Verträgen Klauseln über die Preis-
festsetzung im Einvernehmen mi t staatlichen Stellen5. Wo es die Macht-
verhältnisse gestatten, ist für die Kreuger- bzw. die Monopolgesellschaft 
Steuerfreiheit  ausbedungen6. 

An diese Bedingungen ist /in der Regel die Anleihegewährung geknüpft 7. 
Darüber (über die auszustellenden Schuldverschreibungen, die Art und 
Weise der Zurückzahlung, die Amortisation und Kündigung) finden sich 
in den Abkommen ebenfalls noch eingehende Bestimmungen8. Ebenso 
ist in den Verträgen eine Instanz zur Entscheidung etwa auftauchender 
Streitigkeiten vorgesehen9. 

Zweites Kapitel. 

Varianten. 
Die Abweichungen vom Normal-Typ sind bestimmt durch das In-

teresse der beiden Parteien am Vertragsabschluß. Dieses ist abhängig 
von der finanziellen Kraft  des die Anleihe suchenden Staates, seiner Be-

3 Handels-, Impor t - und Exportmonopol im jugoslawischen Vertrag, Ar t . i , und 
deutschen Vertrag, S 3, Ζ. 2. 

4 So gemäß S 6 des lettischen und Ar t . 8 des litauischen Vertrags. Dagegen ist im 
d e u t s c h e n Vertrag durch § 3, Z. I i der E x p o r t u n m ö g l i c h gemacht: ,,Zündwaren 
sollen zu keinen geringeren Preisen als den fü r die entsprechenden Arten geltenden 
Übernahmepreisen, vermehrt um ioo / 0 , ausgeführt  werden." 

5 Ζ. B. § 3, Z. i o des deutschen Vertrags. Durch die Beteiligung am Gewinn der 
Monopolgesellschaft versucht Kreuger den Staat an hohen Preisen zu interessieren; 
S 3, Z. 19 des deutschen Vertrags. Danach erhält das Reich außer einer Monopolabgabe 
von i 3 RM. pro Kiste die Hälfte des über 80/0 hinausgehenden Reingewinns der 
Monopolgesellschaft. 

6 So im deutschen Vertrag bezüglich der Kuponsteuer, Körperschaftss  teuer und Ge-
winnbesteuerung, S 2, Abs. 7, und Schreiben des Reichsfinanzministers, Z. 2 und 5; 
im jugoslawischen Vertrag, Ar t . 11; im ungarischen Vertrag, § 7 und 8. Anders im 
litauischen Vertrag, Ar t . i 3 . Danach hat die Gesellschaft sämtliche nach den l i taui-
schen Gesetzen aufzuerlegenden Staats- und Selbstverwaltungssteuern zu zahlen. Diese 
dürfen jedoch einen gewissen Prozentsatz des Umsatzes nicht übersteigen. 

7 A l le Verträge stimmen darin überein, daß die Monopolverleihung als B e d i n g u n g 
und nicht als Verpfl ichtung eines gegenseitigen Vertrags formuliert  ist. Vgl. den 
deutschen Vertrag, S 3. Der Vertrag ist an die aufschiebende Bedingung der Annahme 
des Monopolgesetzes durch die gesetzgebende Instanz geknüpft. Sollte dieses nicht zu 
erreichen sein, so bestehen keine Rechte und Pflichten aus dem Vertrag fü r die Par-
teien, S 5. Ebenso in Ar t . i 3 des jugoslawischen, S 16 des lettischen und S 10 des 
ungarischen Vertrags. Nur i n S 8 dieses Vertrags verpflichtet sich die ungarische Re-
gierung zur Einbringung einer Gesetzesvorlage bez. der Einziehung der zum Zinsen- und 
Amortisationsdienst fü r diese Anleihe notwendigen Beträge. 

8 Vgl. deutschen Vertrag, $ 1. 
9 Vgl. dazu unten den sechsten Abschnitt. 
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deutung für den Zündholz trust und der Stärke seiner einheimischen 
Zündholzindustrie. 

a) Der Guatema la -Typ . Da bei Verträgen mit Staaten dieser Rang-
stufe immer ein gewisses Risiko vorhanden ist, so ist bei ihnen die An-
leihegewährung neben der Monopol-Verleihung noch an eine weitere Be-
dingung geknüpft, so im Guatemala-Vertrag an die Verpfändung der 
Grund- und Zündholzsteuer10. Im ungarischen Vertrag ist eine hypo-
thekarische Belastung von Siedlungsland vorgesehen11. Im litauischen12 

und jugoslawischen13 Vertrag ist der dingliche Charakter der Verpfän-
dung zu einem Vorrang der Kreugeranleihe vor anderen Anleihen ab-
geschwächt. 

b) Der G r i echen land -Typ . Dieses Abkommen nimmt deshalb be-
sonderes Interesse in Anspruch, weil sein Zustandekommen von der Zu-
stimmung auswärtiger Mächte abhängig war. Es ist erst in Kraft  ge-
treten, nachdem der Völkerbund, Großbritannien, Frankreich und die 
Vereinigten Staaten noch gesondert ihre Zustimmung zum Vertragsab-
schluß erklärt hatten14. Dieses Einverständnis war notwendig, da die 
finanzielle Unabhängigkeit Griechenlands durch ein früheres  Abkommen15 

eingeschränkt war, insbesondere weil das Zündholzmonopol zu den Sicher-
heiten der durch dieses Abkommen garantierten Anleihe16 gehörte. 

Eine ähnliche Bestimmung findet sich in den zwischen dem Deutschen 
Reich und Kreuger abgeschlossenen Vertrag 17. Sein Inkrafttreten  ist von 
der Ratifikation des Young-Plans abhängig gemacht18. So sehr sich dieser 
und der mit Griechenland abgeschlossene Vertrag in der Einzelausgestal-
tung unterscheidet, so ist der gemeinsame Zug, der die beiden Abkommen 

1 0 Über die rechtliche Natur dieser Garantien vgl. unten den fünften  Abschnitt. 
1 1 § 8 des ungarischen Vertrags. 
1 2 Ar t . h des litauischen Vertrags. 
1 3 Annex 2 zum jugoslawischen Vertrag. 
1 4 Schaff,  1. c. S. 
1 5 Zwischen Griechenland und Vertretern des Deutschen Reichs, Frankreichs, Groß-

britanniens, Italiens, Österreich-Ungarns und Rußlands war im Jahre 1889 ein Ab-
kommen über die griechischen Anleihen geschlossen worden. Vgl. dazu Santis, 1. c. 
S. 3o und 33. 

1 6 Diesen Vertrag hätte man genau so gut zum Guatemala-Typ rechnen können, 
wenn man von diesem einen Punkt absieht. Griechenland mußte zur Sicherung |der 
Anleih 3 den Überschuß der unter Aufsicht der Internat. Finanzkommission gestellten 
Staatseinnahmen verpfänden. Vgl. Swenska, 1. c. 1930, S. 8. Diese Klausel, wonach 
das Inkrafttreten  des Abkommens von der Zustimmung anderer Staaten abhängig ist, 
rechtfertigt  die Annahme eines besonderen Typs. 

1 7 Über die Vorgeschichte und Ausgestaltung des deutschen Monopols vgl. die aus-
führl ichen Darlegungen von Schwandt, 1. c. 1930, S. A i f î · 

1 8 Vgl. S 5 des deutschen Vertrags: „Sind die zum Inkrafttreten  des Young-Plans 
erforderlichen  Ratifikationserklärungen nicht bis zum 3 i . Mai 1930 erfolgt,  so her-
stellen fü r die Vertragsparteien keinerlei Verpflichtungen aus oder im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag." Die ausführliche Darlegung der Beziehungen zwischen dem 
deutschen Kreuger-Vertrag und dem Young-Plan findet sich unten i m Schlußabschnitt. 

1 * 


